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Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 

Die Bezirksvertretung Innenstadt beauftragt die Verwaltung, vorbehaltlich des Inkrafttretens der 
Haushaltssatzung 2016/2017, die Umgestaltung des öffentlichen Spielplatzes Hafenpark in Köln-
Deutz mit Gesamtkosten in Höhe von 165.000 Euro durchzuführen. 
 
 

Jugendhilfeausschuss 15.11.2016 

Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 08.12.2016 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   165.000 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2017 

a) Personalaufwendungen    Unterhaltung € 

b) Sachaufwendungen etc.    Unterhaltung € 

c) bilanzielle Abschreibungen   14.000 € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 

Der öffentliche Spielplatz Hafenpark befindet sich im Stadtteil Deutz nahe der Drehbrücke an der Alf-
red-Schütte-Allee zwischen dem Deutzer Hafenbecken und der Siegburger Straße. Er bietet sich 
nicht nur zum Aufenthalt und Spielen der im Deutzer Hafen-Viertel lebenden Kinder an, sondern wird 
darüber hinaus auch gerne von Familien mit Kindern aufgesucht, welche den Spielplatz im Rahmen 
einer Radtour entlang des Rheins oder aber vom Poller Rheinufer aus als Ausflugsziel ansteuern.  

Im Jahr 2006 beplante das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen im Rahmen der Neugestal-
tung der in unmittelbarer Nähe zum Hafenbecken liegenden Grünanlage in Abstimmung mit 512 ei-
nen Teil der Grünanlage mit einem Spielplatz. Da aufgrund fehlender finanzieller Kapazitäten jedoch 
nur der erste Bauabschnitt erfolgen konnte, verfügt der Spielplatz bislang nur über ein äußerst be-
grenztes Spielangebot. Die Realisierung des zweiten Bauabschnitts ist allerdings nun auch nicht 
mehr möglich, weil die seinerzeit geplanten Fallschutzflächen teilweise nicht den aktuellen sicher-
heitstechnischen Anforderungen der Stadt Köln entsprechen.  

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangssituation erwies sich die Weiterentwicklung der vorhandenen 
Planung zur Schaffung eines attraktiven Spielangebots auf dem Spielplatz als unumgänglich.  

Im Stadtteil Deutz leben insgesamt 15.412 Einwohnerinnen und Einwohner – hiervon 2.176 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren (Stand: 31.12.2015). Der Stadtteil zeichnet sich durch einen sehr 
hohen Anteil an Mehrfamilienhäusern (81,8 %, d. i. Rang 7 unter allen 86 Kölner Stadtteilen), eine 
hohe Einwohnerdichte, einen wachsenden Anteil an Kindern und Jugendlichen sowie einen Flächen-
fehlbedarf von insgesamt 4.010 qm aus. Das Hafen-Viertel weist innerhalb des Stadtteils noch eine 
wesentlich höhere Einwohnerdichte auf; der Anteil der hier lebenden Kinder und Jugendlichen ist mit 
16,5 % auch deutlich höher als im Stadtteil insgesamt. 

Die qualitative Aufwertung des Spielangebotes auf dem Spielplatz erweist sich aufgrund der gegebe-
nen Bedarfslage als dringend erforderlich. Auch aus der Bürgerschaft wurde immer wieder der 
Wunsch an die Kinder- und Jugendverwaltung herangetragen, das auf dem Spielplatz vorhandene 
Spielangebot aufzuwerten. 
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Im Vorfeld der Umgestaltung wurde mit Kindern, Eltern und Betreuungspersonen aus dem Viertel 
sowie Anwohnerinnen und Anwohnern eine Beteiligung durchgeführt. Auch die Initiative „Familien-
freundliches Deutz e. V.“ wurde in den Planungsprozess einbezogen. 
Die Planerstellung erfolgte auf der Basis der eingebrachten Wünsche, Anregungen und Ideen.  

Zwecks Optimierung der Gestaltbarkeit wurde mit dem Amt für Landschaftspflege und Grünflächen 
eine Erweiterung der vorhandenen Spielplatzfläche abgestimmt, sodass zukünftig statt aktuell 445 qm 
eine Fläche von ca. 735 qm zum Spielen zur Verfügung stehen wird. Im Zuge der Integration zweier 
unmittelbar angrenzender Teilflächen der umliegenden Grünanlage in das Spielplatzareal erfolgt eine 
Begradigung der Außenkanten der Spielplatzfläche insbesondere zum Hafenbecken und zur Alfred-
Schütte-Allee hin. In der Draufsicht ist nun eine in etwa trapezförmige Spielplatzfläche entstanden, 
was für die Gestaltungsmöglichkeiten einen enormen Mehrwert bedeutet. 
Die beiden bestehenden, mit Wegesperren ausgestatteten Zugänge von der Alfred-Schütte-Allee so-
wie dem am Hafenbecken entlangführenden Weg aus sollen erhalten bleiben. Der vorhandene nied-
rige Stabgitterzaun wird dem Verlauf der Spielplatzgrenze angepasst und entsprechend versetzt bzw. 
ergänzt. Im Zuge dessen wird der an der Alfred-Schütte-Allee und zum Deutzer Hafenbecken hin vor-
handene Baumbestand in das Spielplatzareal integriert. Ergänzt wird die Randbepflanzung vorrangig 
durch Sträucher und Gräser. Zwecks Schattenwurfs wird zur Siegburger Straße hin ein weiterer 
Baum gepflanzt.  

Aufgrund seiner Lage unmittelbar am Deutzer Hafenbecken wird der Spielplatz das Thema „Hafen“ 
aufgreifen und weiter vertiefen. 
In zentraler Lage auf dem Spielplatz bleibt die vorhandene, in der Grundform eines Schiffskörpers 
ausgebildete Spielfläche an gleicher Stelle erhalten. Die von beiden Zugängen unmittelbar erreichba-
re Fläche wird von einem umlaufenden Weg erschlossen, der auch die beiden in den Erweiterungsa-
realen liegenden neuen Spielflächen tangiert bzw. erschließt. 
Der Schiffskörper dient als Kontur für das in dieser Sandspielfläche vorgesehene neue Spielangebot. 
Während am Heck eine Kajüte mit Kletternetz und Rutsche montiert werden soll, wird zum Bug hin 
ein Ausguck mit Netz installiert. 
Dieser Spielbereich wird nun durch zwei weitere ergänzt. 
Die vom Zugang an der Alfred-Schütte-Allee linker Hand erreichbare neue Fallschutzfläche soll mit 
einem auf drei Felsen gebauten großen Leuchtturm mit verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten und 
Rutsche ausgestattet werden. Weiterhin lädt eine Kletterkombination mit Kletternetz und Doppelreck 
zum Spielen und Bewegen ein. 
Im nördlichen Teil des Spielplatzes wird das Spielangebot durch eine Doppelschaukel in einer eben-
falls neu zu schaffenden Fallschutzfläche vervollständigt.  
Im Übrigen ist geplant, den Spielplatz mit zusätzlichen Bänken und Abfallbehältern auszustatten. 

Bei der Planung des Spielplatzes wurden Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigt. Alle Spielflächen 
sind schwellenlos erreichbar. 

Die Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 165.000 Euro gliedern sich wie folgt: 

Planung           25.000,00 Euro  
Herrichtung         140.000,00 Euro 

Die Finanzierung der Planung und Herrichtung in Höhe von insgesamt 165.000 Euro erfolgt durch die 
Inanspruchnahme investiver Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzplans 0604, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Teilplanzeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen), Finanzstelle/Maßnahme 5100-0604-
0-2002, Spielplätze.  

Die über die Jahre der Nutzung ergebniswirksam anfallenden bilanziellen Abschreibungen in Höhe 
von 14.000 Euro p. a. wurden im Haushalt 2017 und in der mittelfristigen Finanzplanung entspre-
chend berücksichtigt. 

Die laufende Unterhaltung der Anlage erfolgt im Rahmen der hierfür veranschlagten Haushaltsmittel. 
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